
Information gemäß Art. 13 der Datenschutz-

Grundverordnung zur Verarbeitung  

Ihrer Daten bei der Meldebehörde 

 

Wer eine Wohnung bezieht, ist grundsätzlich verpflichtet, sich innerhalb von zwei Wochen 

nach dem Einzug bei der Meldebehörde anzumelden (§ 17 Absatz 1 Bundesmeldegesetz - 

BMG) und die zur ordnungsgemäßen Führung des Melderegisters erforderlichen Auskünfte 

zu geben (§ 25 Nummer 1 BMG). Wer aus einer Wohnung auszieht und keine neue Woh-

nung im Inland bezieht hat sich innerhalb von zwei Wochen nach dem Auszug abzumelden 

(§ 17 Absatz 2 BMG) und die zur ordnungsgemäßen Führung des Melderegisters erforderli-

chen Auskünfte zu geben (§ 25 Nummer 1 BMG). Wer Einzugsmeldungen nicht, nicht richtig 

oder verspätet abgibt, sich nicht oder verspätet abmeldet oder eine Mitwirkungspflicht ver-

letzt, handelt ordnungswidrig und kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000 Euro belegt werden. 

 

Die Meldebehörde hat personenbezogene Daten über die in ihrem Zuständigkeitsbereich 

wohnhaften Personen (Einwohner) zu erfassen, um deren Identität und Wohnadressen fest-

stellen und nachweisen zu können.  

 

Verantwortlich für die Verarbeitung der Daten ist die 

Verwaltungsgemeinschaft Alteglofsheim 

Bahnhofstr. 10 

93087 Alteglofsheim 

Telefon: 09453/931-0 

E-Mail:   info@vg-alteglofsheim.de 

 

Die Gemeinde erteilt nähere Auskunft zur Verarbeitung Ihrer Daten und ist zuständig, soweit 

Sie Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Daten geltend machen wollen. 

 

Die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitungstätigkeiten ergeben sich aus dem Bundesmelde-

gesetz, dem Bayerischen Ausführungsgesetz zum Bundesmeldegesetz und der Verordnung 

zur Übermittlung von Meldedaten.  

 

Die Meldebehörden dürfen nur nach Maßgabe dieser Gesetze oder sonstiger Rechtsvor-

schriften Melderegisterauskünfte an Private erteilen oder an öffentliche Stellen übermitteln. 

Gegen bestimmte Melderegisterauskünfte (z.B. Melderegisterauskünfte an Adressbuchver-

lage) gibt es ein Widerspruchsrecht. Nähere Informationen hierzu erteilt die Meldebehörde. 
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Die Meldebehörde hat nach Ablauf von fünf Jahren seit Wegzug oder Tod des Einwohners 

die gespeicherten Daten der Einwohner für die Dauer von 50 Jahren aufzubewahren. Für 

einen Teil der Daten gilt eine Löschfrist von 30 Tagen nach Wegzug oder Tod des Einwoh-

ners.  

 

Den Datenschutzbeauftragten der Verwaltungsgemeinschaft Alteglofsheim erreichen Sie 

unter 

Gemeinsame Datenschutzbeauftragte 

Altmühlstr. 3, 93059 Regensburg 

Telefon: 0941/4009-262 

E-Mail:   datenschutz@landratsamt-regensburg.de  

 

Mit Fragen und Beschwerden können Sie sich auch an den Bayerischen Landesbeauftragten 

für den Datenschutz wenden: 

Bayerischer Landesbeauftragter für den Datenschutz 

Postfach 22 12 19, 80502 München 

Telefon: 089/212672-0 

Fax:       089/212672-50 

E-Mail:   poststelle@datenschutz-bayern.de   
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